
 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt 

 

 

 

 
 
 
Beschluss 

Nr. 13/46/07G 

Vom 13.11.2013 
 P130832 

 
 

Ausgabenbericht Subventionierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
in der trinationalen Agglomeration Basel durch die Kantone Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft für die Jahre 2014 - 2016 (Ausrichtung von Beiträgen an den 
Trinationalen Eurodistrict Basel TEB und die INFOBEST PALMRAIN, trinationale 
Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Village-
Neuf / F) / PARTNERSCHAFTLICHES GESCHÄFT 
 
13.0832.02, Bericht der RegioKo vom 28.08.2013 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ausgabenbericht 
des Regierungsrates Nr. 13.0832.01 vom 4. Juni 2013 sowie in den Bericht der 
Regiokommission Nr. 13.0832.02 vom 28. August 2013, beschliesst: 

 

1. Für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der trinationalen Agglomeration 
Basel werden für die Jahre 2014 - 2016 Ausgaben in der Höhe von maximal 
CHF 503'587.50 (CHF 167'862.50 pro Jahr) bewilligt. Die Ausrichtung für die Jahre 
2014 - 2016 erfolgt mit Beiträgen an den Trinationalen Eurodistrict Basel TEB in 
Höhe von maximal CHF 285'187.50 (CHF 95'062.50 pro Jahr); 
Präsidialdepartement und an die INFOBEST PALMRAIN (Trinationale Informations- 
und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Village-Neuf / F) in Höhe 
von maximal CHF 218'400 (CHF 72'800 pro Jahr); Präsidialdepartement. 

2. Dieser Beschluss wird unter dem Vorbehalt gefasst, dass der Kanton Basel-
Landschaft für die Jahre 2014 - 2016 die Ausgabenbewilligungen bzw. die Kredite 
für den Trinationalen Eurodistrict Basel und die INFOBEST PALMRAIN in selber 
Höhe beschliesst und auch die deutschen und französischen Träger im vereinbarten 
Umfang eine Weiterfinanzierung dieser Einrichtungen beschliessen. 

3. Die Beiträge weiterer Schweizer Partner an die INFOBEST PALMRAIN kommen 
von den Ausgabenbewilligungen bzw. den Krediten der Kantone Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft je zur Hälfte in Abzug. 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren.  


